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A n fra g e b e an t Vi 0 r tun ß. 

-"Bundesnillister für Justiz Dr.T s c h ade k teilt in Beantwortung 

der Anfrage der Abg.Ernst Fis c h er und Genossen, betreffend die Nieder­

schlagunG des Verfahrens wegen Korruption in der Aussenhandelskonnission, 

oit: 

Die eingehend durchgeführte Voruntersuchung gegen den Vorstand de~ 
Aussenlmndelskonnission RegierUnGsrat earl Bobies hat ergeben, dass diesen 

der Tatbestand des Verbrechen:~ des Missbrauches der Ar.ltsge'l7alt nicht zur- Last 
gelegt werden kann, weil sowohl bei ihn als auoh bei den Sachbenrbeiter Herbert 

Waldstiit.ten ein böser Vorsatz in der Richtung des Verbrechens nach § 101 
-

Strafgesetz nicht • .nachweisbar ist. Die Einstellune des Strafverfahrens ist 

daher begründet gewesen. E,s hat· sich hiebei un eine Einstellung des Straf' ... 

verf'ahrens nach § lOg Strafprozessordnung und nicht, wie in der Anfrnee der 

Herren Abgeordneten unzutreffend behauptet wird, un eine Niederschlagung des 

Strafverfahrens gehandeltleine'solche hätte übrigens nur durch einen Gnnden-. 
akt des Herrn Bundespräsidenten verfügt werden können. der nicht ergangen ist. 

In übrigen benerke ich, dass das.Strafyerfahren eegen den in 

dieser Strafsache beschuldigten Kaufonnn Dr.Glaser wegen Vergehens des Schleich­

handels weitcreeführt wird. 
Da. mir in der ,Anfrage der Herren AbCeordneten keine neuen Tats aehen 

oder Beweiscittel beknnnigegebe.n werden, die geeignet wären, eine Wiedero.uf- .. 
nahtle des Strafverfahrens zu veranlassen, bin ich auch nicht in der Lage, die 

Staatsanwaltschaft anzuweisen, einen Antrag auf Wicd~raurnnhoe des Verfahrens 

zu stellen. 
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